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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 [29] beabsichtigt die Gemeinde Krukow 
westlich der Straße Am Kuhberg, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ent-
wicklung neuer Wohnbauflächen zu schaffen. Die Ausweisung ist als allgemeines Wohn-
gebiet (WA) vorgesehen. 

Südlich und östlich der Hauptstraße, westlich des Plangeltungsbereiches liegt ein landwirt-
schaftlicher Betrieb.  

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) ist der Schutz der Nachbarschaft vor Staubimmissionen sicherzustellen.  

Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Grenz- und Richtwerte auf nationaler 
und europäischer Ebene (39. BImSchV, TA Luft).  

2. Örtliche Situation 

Der Plangeltungsbereich befindet sich westlich der Straße Am Kuhberg, über die er auch 
erschlossen wird. Nördlich des Plangeltungsbereiches grenzt weitere Wohnbebauung an. 
In einiger Entfernung westlich des Plangeltungsbereiches liegt ein landwirtschaftlicher Be-
trieb. 

Eine detaillierte Darstellung der örtlichen Gegebenheiten kann den Lageplänen in der An-
lage 1 entnommen werden. 

3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1. Staubimmissionen 

Die Beurteilung von Luftverunreinigungen erfolgt anhand der Immissionswerte aus den gel-
tenden Regelwerken (39. BImSchV, EU-Rahmenrichtlinien, TA Luft).  

Die Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG [6] der Europäischen Union wurde 
mit der 39. BImSchV [4] umgesetzt. 

Mit der EU-Rahmenrichtlinie 2024/2881 [7] ist eine Anpassung der Grenzwerte geplant, die 
ab dem 1. Januar 2030 einzuhalten sind. Diese wurden aber bislang noch nicht in nationa-
les Recht umgesetzt. 

Die erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA) [3] dient zum Schutz der Allgemeinheit und 
der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und 
der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen. Diese 
Vorschriften sind im Rahmen von Genehmigungsverfahren von Anlagen sowie bei nach-
träglichen Anordnungen zu beachten. Für verkehrsbedingte Immissionen ist sie nicht anzu-
wenden.  
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Tabelle 1: Beurteilungsrelevante Immissionswerte [µg/m3] 

 

Die Grenzwerte der EU-Richtlinien wurden in die TA Luft übernommen, deren Neufassung 
der TA Luft [3] am 1. Dezember 2021 in Kraft getreten ist.  

In der Tabelle 1 sind die aktuell geltenden und ab 2030 vorgesehenen Grenz- und Immis-
sionswerte für die Beurteilung von Staubimmissionen aufgeführt.  

Für den Jahresmittelwert der PM10-Feinstaubimmissionen gilt bislang ein Grenzwert von 
40 µg/m³. Der 24-Stunden-Mittelwert der PM10-Immissionen darf zusätzlich einen Grenz-
wert von 50 µg/m³ nicht öfter als 35-mal überschreiten. Diese Grenzwerte wurden in der 39. 
BImSchV und in der TA Luft übernommen.  

Mathematisch entsprechen 35 Überschreitungen des Tagesmittelwerts der Bestimmung 
des 90,4-Perzentils der Tagesmittelwerte. Die Anzahl der Grenzwert-Überschreitungen 
kann rechnerisch durch Zeitreihenberechnungen prognostiziert werden.  

Zur Ermittlung der Überschreitungshäufigkeiten der Tagesmittelwerte aus den Jahresmit-
telwerten der PM10-Gesamtbelastungen stehen verschiedene Ansätze zur Verfügung: 

• „best fit“: Im Rahmen eines Forschungsprojektes für die Bundesanstalt für Straßenwe-
sen (BASt, 2005 [20]) wurde aus zahlreichen Messdatensätzen aus den Jahren 1999 
bis 2003 eine gute Korrelation zwischen der Anzahl der Tage mit PM10-Tagesmittelwer-
ten größer als 50 µg/m³ und dem PM10-Jahresmittelwert gefunden und eine Regressi-
onskurve nach der Methode der kleinsten Quadrate ermittelt. 

• „best fit + sigma“: Weiterhin ist die mit einem Sicherheitszuschlag von einer Standardab-
weichung erhöhte Funktion dargestellt. 

• RLuS 2012 (bisher MLuS 05): Im Bericht „PM10-Emissionen an Außerortsstraßen“ von 
der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt, 2005) wird die Anwendung eines Sicher-
heitszuschlages von zwei Sigma (jahresmittelwertabhängig) für die Umrechnung von 
PM10-Jahresmittelwerten auf Überschreitungshäufigkeiten vorgeschlagen. 

• UMK [16]: Die Arbeitsgruppe ,,Umwelt und Verkehr’’ der Umweltministerkonferenz 
(UMK) stellte im Oktober 2004 aus den ihr vorliegenden Messwerten der Jahre 2001 

Wert Irrelevanz

[µg/m³] [µg/m³]

40 1,2 TA Luft Immissionswert

20 — EU-Richtlinie 2024/2881 Grenzwert (ab 2030)

Feinstaub Immissionswert, max. 35

(PM10) Überschreitungen im Jahr

Grenzwert (ab 2030), max. 18

Überschreitungen im Jahr

25 0,75 TA Luft Immissionswert

Feinstaub 10 — EU-Richtlinie 2024/2881 Grenzwert (ab 2030)

(PM2,5) Grenzwert (ab 2030), max. 18

Überschreitungen im Jahr

Staubnieder- 
schlag (nicht 
gefährende 

Stäube)

Jahresmittel
0,350 

g/(m² ·d)
10,5 

mg/(m² ·d)
TA Luft Immissionswert

— EU-Richtlinie 2024/2881

—

Jahresmittel

24 Stunden

50

45 —

TA Luft

Luftschadstoff
Bezugs-
zeitraum

Immissionswerte

Quelle Charakter

Jahresmittel

Tagesmittel 25

EU-Richtlinie 2024/2881
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bis 2003 eine entsprechende Funktion für einen „best fit“ vor. Diese Funktion zeigt einen 
vergleichbaren Verlauf wie der o.g. ,,best fit’’. 

• IVU 2006 [17]: In einer Studie für das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie 
wird ein weiterer Ansatz zur Bestimmung der Überschreitungshäufigkeit von der IVU 
Umwelt GmbH beschrieben. Der Verlauf dieser Funktion ist dem Kurvenverlauf „best fit“ 
ähnlich. 

Abbildung 2:  Zusammenhang zwischen Jahresmittelwerten und Anzahl von Tagen mit 
Tagesmittelwerten größer als 50 µg/m³ der Feinstaub(PM10)-Belastungen 
an Messstationen der Luftüberwachungen Schleswig-Holstein und Ham-
burg 

 

Aus dem Vergleich mit den Messwerten in Schleswig-Holstein und Hamburg ergibt sich für 
die relevanten Häufigkeiten der Überschreitungstage die beste Übereinstimmung mit dem 
Ansatz „best fit + sigma“.  

Gemäß TA Luft gilt der auf 24 Stunden bezogene Immissionswert bei einem Jahreswert 
von unter 28 µg/m³ als eingehalten.  

Weiterhin wurde ein Grenzwert für Feinstäube mit einem aerodynamischen Durchmesser 
von 2,5 µm und kleiner (PM2,5) eingeführt [6]. Für den Jahresmittelwert der PM2,5-Feinstaub-
belastungen ist dementsprechend in der 39. BImSchV ein Grenzwert von 25 µg/m³ vorge-
sehen. In die TA Luft wurde dieser Wert in die Neufassung 2021 aufgenommen. 

Ergänzend ist bei der Beurteilung von Staubimmissionen auch der Staubniederschlag zu 
betrachten. In der TA Luft wurde daher zum Schutz vor erheblichen Belästigungen oder 
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erheblichen Nachteilen ein Immissionswert von 0,35 g/(m²d) festgelegt. Dieser Wert ist pro 
Tag und Flächeneinheit von 1 m² im Jahresmittel einzuhalten. 

Für den Fall, dass die Zusatzbelastungen der zu beurteilenden Anlage unterhalb der Irrele-
vanzschwellen der TA Luft liegen, kann auf die Ermittlung der Vorbelastung verzichtet wer-
den. Dies ergibt sich daraus, dass gemäß Nr. 4.2.2 und 4.3.2 TA Luft auch bei einer Über-
schreitung der Immissionswerte die Genehmigung nicht versagt werden darf, wenn die 
Kenngrößen der Zusatzbelastung als nicht relevant im Sinne der TA Luft zu bewerten sind. 
Für die Irrelevanz von Staubimmissionen ist dementsprechend in der Regel von einem An-
teil am jeweiligen Beurteilungswert von 3 % und weniger auszugehen, sofern es sich um 
Schwebstaub in der Luft oder Staubdeposition (nichtgefährdende Stäube) handelt. Die Ir-
relevanzschwellen der TA Luft beziehen sich auf die Immissionswerte für den Jahresmittel-
wert. Eine Beurteilung der Kurzzeitbelastungen (Tages- oder Stundenmittelwerte) ist bei 
Vorliegen der Irrelevanz nicht erforderlich. 

4. Betriebsbeschreibung 

Auf dem Grundstück Hauptstraße 19 ist ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb mit Getrei-
delagerung ansässig.  

Auf dem Betriebsgrundstück findet im Wesentlichen ein Umschlag von Getreide statt. Die 
Erschließung des Betriebsgrundstücks erfolgt aus Richtung Norden von der Hauptstraße. 

Detaillierte Angaben zum Betrieb finden sich zur internen Verwendung im Anhang A 6. 

Eine detaillierte Darstellung der örtlichen Gegebenheiten kann den Lageplänen in der An-
lage 1 entnommen werden. 

5. Emissionen 

5.1. Allgemeines 

Bei der Ausbreitungsrechnung von Staubemissionen sind gemäß TA Luft vier verschiedene 
Staubklassen nach Korngrößen zu unterscheiden, die verschiedene Depositions- und Se-
dimentationsgeschwindigkeiten aufweisen: 

• Klasse 1 (PM2,5): Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser unterhalb von 
2,5 µm; 

• Klasse 2 (PM2,5-10): Partikel zwischen 2,5 µm und 10 µm; 

• Klasse 3 (PM10-50): Partikel zwischen 10 µm und 50 µm; 

• Klasse 4 (PM>50): Partikel größer als 50 µm. 

Schwebstaub wird durch die beiden oberen Klassen repräsentiert, wobei Schwebstaub der 
Bezeichnung PM10 die Summe der Klassen 1 und 2 enthält. Bei der Berechnung des Staub-
niederschlags werden alle Klassen aufsummiert. 
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Im Folgenden werden, soweit verfügbar, die Korngrößenverteilungen aus den entsprechen-
den Regelwerken herangezogen ([9]-[13]). Sofern keine Angaben und/oder andere Klas-
sengrenzen vorliegen, werden geeignete Annahmen getroffen.  

5.2. Umschlag 

Die Berechnung der Staubemissionen für den Schüttgutumschlag erfolgt gemäß VDI 3790, 
Blatt 3 [10]. Beim Umschlag von Schüttgütern wird nach dem Staubentwicklungsgrad un-
terschieden. Für das umgeschlagene Getreidewird als Staubentwicklungsgrad gemäß VDI 
3790, Blatt 3 „mittel“ in Ansatz gebracht.  

Die Basis-Emissionsfaktoren für die verschiedenen Umschlagsvorgänge und verwendeten 
Emissionsfaktoren sind in der Anlage A 6 zusammengestellt.  

5.3. Staubaufwirbelung durch den Betriebsverkehr 

Verkehrsbedingte Staubemissionen sind durch Stäube im Abgas (überwiegend Feinstaub) 
sowie durch Abrieb und Staubaufwirbelung auf den Straßen und Fahrwegen gegeben.  

Im vorliegenden Fall wurden für die Fahrten die Ansätze mit der Staubbeladung für unbe-
festigte Fahrwege in der Sand- und Kiesverarbeitung (Werkstraßen) gemäß VDI 3790, Blatt 
4 [11] übernommen. 

Die täglichen Belastungsmengen für die Fahrbewegungen werden in der Anlage A 6 ent-
sprechend der zu berücksichtigenden Anzahl an Umfahrten angegeben.    

Gemäß den Vorgaben der VDI 3790, Blatt 4 wird von jährlich 140 Niederschlagstagen aus-
gegangen. 

Die aktuellen Ansätze für die Staubaufwirbelung auf öffentlichen Straßen in Deutschland 
liegen demgegenüber deutlich niedriger (vgl. z. B. [14]), so dass mit den gewählten Ansät-
zen hinreichende Sicherheiten enthalten sind. 

Eine Zusammenstellung der Emissionsfaktoren und die zu erwartenden Emissionen unter 
Berücksichtigung der Fahrzeugzahlen und Fahrstrecken findet sich in der Anlage A 6.  

5.4. Siebanlage 

Für die bei der Getreideeinlagerung durchgeführten Vorgänge (Reinigung, Trocknung und 
Entstaubung) werden hinsichtlich Staubemissionen die Ansätze für Siebanlagen herange-
zogen.  

Für den Betrieb von Siebanlagen stehen Daten der amerikanischen Umweltbehörde EPA 
zur Verfügung [12]. Für die Siebanlage wird eine Feinsiebung zugrunde gelegt. Andere 
pauschale Ansätze älterer Quellen gehen von etwa 5 g Staub pro Tonne Siebgut aus (Ge-
samtstaub). Die gewählten Ansätze der EPA liegen deutlich oberhalb der pauschalen Werte 
älterer Quellen. 
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Eine Zusammenstellung der zur sicheren Seite verwendeten Emissionsfaktoren findet sich 
in der Anlage A 6.  

5.5. Schüttgutlagerung 

Eine weitere Staubquelle ist durch die Abwehung im Bereich des Umschlags gegeben. 
Nennenswerte Abwehungen sind erst bei Windgeschwindigkeiten oberhalb von 4 m/s zu 
erwarten. Dabei ist grundsätzlich zu beachten, dass eine Abwehung nur solange erfolgen 
kann, wie abwehfähiges Material an der Haldenoberfläche zur Verfügung steht. Bei lang 
andauernden Windepisoden kann daher die Abwehung in eine Sättigung bzw. zum Still-
stand kommen. Weiterhin wird eine relevante Abwehung überwiegend an der dem Wind 
zugewandten Seite der Schüttguthalde zu erwarten sein. 

Aufgrund der obigen Einschränkungen ist eine Quantifizierung der Schüttgutabwehung 
schwierig. Pauschale Ansätze aus der Literatur liegen im Bereich von etwa 5 bis 10 g/(m²d). 
Im Folgenden wird zur sicheren Seite von 10 g/(m²d) ausgegangen. 

Eine mögliche Abwehung wird für die jeweiligen täglichen Umschlagsmengen angesetzt. 
Diese wird für ein Viertel der betreffenden Flächen angenommen, da aufgrund der Wind-
richtung nur ein Teil der Schüttgutoberfläche dem Wind ausgesetzt ist.  

Die Emissionen für die Windabwehung werden im Ausbreitungsmodell erst für Windge-
schwindigkeiten größer 4,0 m/s in Ansatz gebracht. Eine Zusammenstellung der Eingangs-
daten ist in der Anlage A 6 aufgeführt. 

5.6. Gesamtemissionen und Quellenmodell 

Unter Berücksichtigung der Betriebszeiten wurden die Emissionen auf die entsprechenden 
Stundengruppen verteilt. Das entsprechende Emissionsmodell und die Gesamtemissionen 
pro Jahr finden sich in der Anlage A 6  

Die Emissionen von den Fahrzeugbewegungen des LKW-Verkehrs werden als Linienquel-
len modelliert, wobei die Gesamtemissionen der Zu- und Abfahrten auf die jeweiligen Teil-
stücke des Quellenmodells umgelegt werden. Die Fahrten der LKW, des Radladers auf den 
Abschnitten, die Emissionen vom Umschlag, der Siebanlage und der Abwehung werden 
als Volumenquellen über die jeweiligen Flächen angesetzt.  

Für die Quellhöhe wird von der Bodenhöhe ausgegangen. Die vertikale Quellausdehnung 
wird für die Fahrwege der Zu- und Abfahrt mit 1 m veranschlagt. Für die weiteren Fahrbe-
wegungen, die Umschlagsvorgänge, Siebanlage und die Abwehung wurde eine vertikale 
Quellausdehnung von 3 m angesetzt. 
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6. Immissionen 

6.1. Berechnungsverfahren 

Die Berechnung der Luftschadstoffausbreitung erfolgte im vorliegenden Fall mit dem Modell 
AUSTAL, das mit der TA Luft eingeführt wurde. Die Berechnungen wurden als Zeitreihen-
berechnung unter Berücksichtigung einer Jahres-Emissionsganglinie für jede Einzelquelle 
mit einer Auflösung von 1 Stunde durchgeführt. 

Dabei wurden die standortspezifischen meteorologischen Daten berücksichtigt [32]. Diese 
wurden als stundenfeine Jahresganglinien vom Deutschen Wetterdienst bereitgestellt („AK-
Term“). Als repräsentative Station für das Untersuchungsgebiet kann Hamburg angesehen 
werden. Als repräsentatives Jahr für einen 10-Jahres-Zeitraum wurde 2019 ermittelt. 

Die Windrichtungsverteilung sowie die Verteilung der Windgeschwindigkeiten und der Aus-
breitungsklassen sind in der Anlage A 2 dargestellt. Die Hauptwindrichtung ist durch west-
liche und südwestliche Winde gegeben, die mittlere Windgeschwindigkeit beträgt etwa 
3,5 m/s. 

Um den Bereich der Quellen des Betriebs und die Bebauung hinreichend genau auflösen 
zu können, gleichzeitig aber auch das weitere Umfeld noch zu erfassen, wird mit zwei ge-
schachtelten Rechengittern gearbeitet. Das innere Rechengebiet 1 hat eine Größe von 
300 m x 300 m und bei einer Maschenweite von 1 m 300 x 300 Gitterzellen. Es umfasst die 
Quellen und angrenzenden Gebäude. Das äußere Rechengitter 2 hat 300 x 200 Gitterzellen 
mit einer Auflösung von 2 m und erstreckt sich über einen Bereich von 600 m x 400 m, der 
das umliegende Gebiet mit dem Plangeltungsbereich umfasst. 

Vertikal wurde das Standardgitter gemäß AUSTAL angepasst (30 Gitterzellen).  

Der Einfluss der Gebäude auf die Staubausbreitung wurde berücksichtigt, wobei AUSTAL 
Gebäude nur im inneren Rechengebiet einbezieht.  

Da das Gelände keine größeren Höhenunterschiede aufweist, wurde bei der Ausbreitungs-
rechnung der Einfluss der Geländetopographie auf die Luftströmungsverhältnisse vernach-
lässigt. Ebenso wird der Bewuchs nicht detailliert aufgelöst berücksichtigt. Implizit erfolgt 
eine Berücksichtigung über die mittlere Rauhigkeitslänge. Diese Vereinfachung führt zu kei-
nem anderen beurteilungsrelevanten Ergebnis.  

Bei der Ausbreitungsrechnung wurde die von dem Programm aus dem Kataster ermittelte 
mittlere Rauhigkeitslänge z0=0,5 m (Wald-Strauch-Übergangsstadien bzw. gemittelt über 
z0=0,2 m für Straßen und natürliches Grünland sowie z0=1,00 m für Industrie- und Gewer-
beflächenflächen und Baustellen) verwendet. Damit wird der Einfluss des Bewuchses und 
weiterer Streukörper (z. B. lagernder Materialien und weiterer Baukörper) berücksichtigt. 

Die Qualität bzw. die Standardabweichung der Simulationsergebnisse mit AUSTAL hängt 
von der Anzahl der bei der Simulation berücksichtigten Teilchen ab. Die Anzahl der Teilchen 
kann durch Wahl einer Qualitätsstufe beeinflusst werden. Eine Erhöhung wird allerdings 
durch eine teilweise erheblich längere Rechenzeit erkauft. Im vorliegenden Fall wurde die 
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Qualitätsstufe QS = 2 gewählt, die zu ausreichend niedrigen Standardabweichungen führt. 
Dies wurde in Voruntersuchungen geprüft.  

6.2. Hintergrundbelastungen 

Als Hintergrundbelastungen werden diejenigen Immissionen bezeichnet, die ohne den 
Emissionsbeitrag der im Modell berücksichtigten Quellen vorhanden sind.  

Zur Einschätzung der Hintergrundbelastungen wurden für Feinstaub(PM10) und Fein-
staub(PM2,5) die vom Berechnungsprogramm RLuS 2023 [25] für die Gemeinde Krukow im 
Beurteilungsjahr 2025 ermittelten Werte zugrunde gelegt. Zusätzlich wurden die für das 
Jahr 2030 prognostizierten Hintergrundbelastungen betrachtet, die für die Einhaltung der 
dann geltenden Grenzwerte relevant sind. Gegenüber 2025 sind Abnahmen zu erwarten. 

Zur Plausibilitätsprüfung und für den Staubniederschlag wurden aktuelle Messwerte zur 
Luftqualität in Schleswig-Holstein herangezogen [26]. Das Untersuchungsgebiet befindet 
sich im ländlichen Gebiet, so dass für die Hintergrundbelastung insbesondere die Immissi-
onen der naheliegenden ländlichen Hintergrundstation berücksichtigt werden. 

Eine Zusammenstellung der Kenngrößen der Hintergrundbelastungen zeigt die Tabelle in 
Anlage A 4. Für den Hintergrund der Feinstaub(PM10)-Immissionen wird somit von 10 µg/m³ 
ausgegangen. Für die Feinstaub(PM2,5)-Belastungen wird eine Hintergrundbelastung von 
8,5 µg/m³ angenommen. Hinsichtlich des Staubniederschlags werden 0,090 g/(m²d) ange-
setzt. 

Die berechneten Schadstoff-Konzentrationen, die sich durch die im Modell berücksichtigten 
Straßenabschnitte ergeben, werden im Folgenden „Zusatzbelastungen“ genannt. Für den 
Fall, dass die Hintergrundbelastungen mit eingerechnet wurden, wird von „Gesamtbelas-
tungen“ gesprochen. 

6.3. Staubimmissionen 

6.3.1. Allgemeines 

Zur Bewertung der Staubbelastung für die einzelnen Abbauflächen wurden die Immissionen 
für das Untersuchungsgebiet berechnet. Berücksichtigt wurden jeweils die Umschlagvor-
gänge, die Aufwirbelung infolge des Fahrzeugverkehrs auf dem Betriebsgrundstück, die 
Abwehung und der Siebanlagenbetrieb.  

Ermittelt wurden die Zusatzbelastungen für die Komponenten Feinstaub(PM10), Fein-
staub(PM2,5) und die Staubdeposition. Aus den Zusatzbelastungen wurden die Gesamtbe-
lastungen gebildet und für Feinstaub(PM10) die zu erwartende Anzahl an Überschreitungs-
tagen bestimmt. Dabei wurde die Näherungskurve „best fit + Sigma“ verwendet (vgl. Ab-
schnitt 3). Die finden sich in flächendeckenden Rasterkarten unter A 5.  

Ergänzend erfolgte für einen Immissionsort eine stundenaufgelöste Berechnung der Zu-
satzbelastung, um detailliert die Einhaltung der derzeitigen und künftigen Immissionswerte 
für den Tagesmittelwert bewerten zu können.  
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Die Ergebnisse werden in den folgenden Abschnitten für die einzelnen Staubkomponenten 
zusammengefasst.  

6.3.2. Feinstaub(PM10)-Belastungen 

Die Ergebnisse der Feinstaub(PM10)-Belastungen finden sich in den flächendeckenden 
Darstellungen der Zusatz- und Gesamtbelastungen in den Anlagen A 5.1 und A 5.2. Die 
prognostizierte Anzahl von Tagen mit Tagesmittelwerten größer als 50 µg/m³ wird flächen-
deckend in der Anlage A 5.3 dargestellt. 

Im Plangeltungsbereich ergeben sich an den geplanten schutzbedürftigen Nutzungen Zu-
satzbelastungen zwischen 1,3 µg/m³ und 1,5 µg/m³ für den Jahresmittelwert der Fein-
staub(PM10)-Belastung. Dies überschreitet das Irrelevanzkriterium der TA Luft von 
1,2 µg/m³ für Feinstaub(PM10).  

Für die Gesamtbelastung ergeben sich im Plangeltungsbereich Werte zwischen 11,3 µg/m³ 
und 12,5 µg/m³.  

Höhere Konzentrationen als 40 µg/m³ für den Jahresmittelwert der Feinstaub(PM10)-Ge-
samtbelastung sind an schutzbedürftigen Nutzungen somit nicht zu erwarten. Der ab 2030 
einzuhaltende Grenzwert von 20 µg/m³ wird ebenfalls bereits eingehalten. 

Die prognostizierte Anzahl von Tagen mit Tagesmittelwerten größer als 50 µg/m³ beträgt 
im Plangeltungsbereich sechs (Anlage A 5.3) und erhöht sich damit gegenüber der Hinter-
grundbelastung um einen weiteren Überschreitungstag. Der zulässige Wert von 35 Über-
schreitungstagen wird somit an schutzbedürftigen Nutzungen eingehalten.  

Infolge des temporär stattfindenden Erntebetriebs mit hohen Zusatzbelastungen an weni-
gen Tagen sind bei entsprechenden meteorologischen Verhältnissen Überschreitungstage 
zu erwarten, woraus sich eine höhere Anzahl als bei gleichmäßig über das Jahr verteilten 
Emissionen ergeben kann. Allerdings ist eine Überschreitung des Immissionswertes von 35 
Überschreitungstagen dadurch nicht zu erwarten. Auch für den künftig ab 2030 geltenden 
Grenzwert von 18 Tagen mit Tagesmittelwerten größer als 45 µg/m³ sind Überschreitungen 
nicht zu erwarten.  

6.3.3. Feinstaub(PM2,5)-Belastungen 

Die PM2,5-Belastungen sind für die Zusatz- und Gesamtbelastungen flächendeckend in den 
Rasterkarten der Anlagen A 5.4 und A 5.5 dargestellt. 

Im Plangeltungsbereich treten Zusatzbelastungen zwischen 0,5 µg/m³ und 0,9 µg/m³ auf. 
Im südlichen Baufenster wird das Irrelevanzkriterium der TA Luft von 0,75 µg/m³ für Fein-
staub(PM2,5) eingehalten.  

Die Gesamtbelastungen betragen an den schutzbedürftigen Nutzungen zwischen 9,0 µg/m³ 
und 9,4 µg/m³. Eine Überschreitung des Immissionswertes der TA Luft von 25 µg/m³ für 
den Jahresmittelwert der Feinstaub(PM2,5)-Gesamtbelastung ist damit nicht zu erwarten. 
Der künftig geltende Grenzwert von 10 µg/m³ für den Jahresmittelwert wird ebenfalls ein-
gehalten, insbesondere für die 2030 zu erwartende niedrigere Hintergrundbelastung   
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Die Einhaltung des ab 2030 geltenden Grenzwerts für die jährlich auftretenden Tagesmit-
telwerte oberhalb 25 µg/m³ kann derzeit nicht sicher prognostiziert werden. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass bereits die Hintergrundbelastung die zulässige Anzahl von 
18 Tagen erreicht oder überschreitet (vgl. derzeit auftretende Tagesmittelwerte an Mess-
stationen [28]). Zusammen mit der Zusatzbelastung erhöht sich die Anzahl der zu erwar-
tenden Überschreitungstage. Dies überschreitet aber im Plangeltungsbereich nicht unbe-
dingt die zulässige Anzahl. Die Einhaltung des künftigen Grenzwerts für den Tagesmittel-
wert der Feinstaub(PM2,5)-Belastung ist vielmehr hauptsächlich von der Entwicklung der 
großräumigen Hintergrundbelastung abhängig. In Zusammenhang mit der technischen Ent-
wicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung der strengeren künftigen Grenz-
werte ist eine deutliche Reduzierung der Jahresmittelwerte und der Anzahl der Überschrei-
tungstage zu erwarten (vgl. Entwicklung der Hintergrundbelastung in der Anlage A 4 in Zu-
sammenhang mit den 2015 in Kraft getretenen Grenzwerten für Feinstaub). Dies ist aber 
nur großräumig und langfristig umsetzbar. Da der seit 2021 geltende Irrelevanzwert der TA 
Luft für Feinstaub(PM2,5) teilweise eingehalten und nur im geringeren Maß überschritten 
wird, wird der Schutz des Plangeltungsbereichs auch hinsichtlich der Einhaltung künftiger 
strengerer Grenzwerte für die Feinstaub(PM2,5)-Belastungen als ausreichend beurteilt.  

6.3.4. Staubniederschlag 

Die Staubdeposition im Untersuchungsgebiet findet sich in den flächendeckenden Raster-
karten im Anhang A 5.6 für die Zusatzbelastung und A 5.7 für die Gesamtbelastung.   

Die Zusatzbelastung für den Jahresmittelwert der Staubniederschlags liegt im Plangel-
tungsbereich zwischen bei 0,005 g/(m²d) und 0,010 g/(m²d). Dies hält das Irrelevanzkrite-
rium der TA Luft von 0,0105 g/(m³d) für den Staubniederschlag überall ein. Die Gesamtbe-
lastung liegt maximal bei 0,100 g/(m²d). Der zulässige Immissionswert der TA Luft für den 
Staubniederschlag von 0,350 g/(m²d) wird somit sicher eingehalten.  

7. Zusammenfassung und Bewertung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 beabsichtigt die Gemeinde Krukow westlich 
der Straße Am Kuhberg, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung 
neuer Wohnbauflächen zu schaffen. Die Ausweisung ist als allgemeines Wohngebiet (WA) 
vorgesehen. 

Südlich und östlich der Hauptstraße, westlich des Plangeltungsbereiches liegt ein landwirt-
schaftlicher Betrieb.  

Im Rahmen des Bauleitplanung ist der Schutz der Nachbarschaft vor Staubimmissionen 
sicherzustellen. Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der TA Luft sowie der aktuellen und 
künftigen Grenz- und Richtwerte auf nationaler und europäischer Ebene (39. BImSchV, EU-
Richtlinien).  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass von der Gesamtbelastung die geltenden Immis-
sionswerte der TA Luft sowie die Grenzwerte der 39. BImSchV für die Feinstaub(PM10)-
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Belastungen, die Feinstaub(PM2,5)-Belastungen und den Staubniederschlag unter Berück-
sichtigung eines repräsentativen Jahres eingehalten werden. Auch hinsichtlich der ab 2030 
geltenden strengeren Grenzwerte ist eine Überschreitung durch die Staubimmissionen des 
landwirtschaftlichen Betriebs nicht zu erwarten.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aus lufthygienischer Sicht der Schutz der geplan-
ten Nutzungen den obigen Ergebnissen entsprechend mit dem landwirtschaftlichen Betrieb 
verträglich ist. 

Festsetzungen zum Schutz vor Staubimmissionen sind nicht erforderlich.  

 
Bargteheide, den 28. März 2025 

erstellt durch:  geprüft durch: 

gez.  gez. 

Dipl.-Phys. Dr. Olaf Peschel Dipl.- Phys. Dr. Bernd Burandt  
Projektingenieur Geschäftsführender Gesellschafter 
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A 2 Windrichtungshäufigkeitsverteilungen (Standort  
Hamburg-Fuhlsbüttel, repräsentatives Jahr 2019) 

A 2.1 Windrichtungsverteilung im Jahresmittel  

(Anteil an Gesamtjahresstunden) 

 

A 2.2 Verteilung der Ausbreitungsklassen 
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A 4 Hintergrundbelastungen 

  

Jahres-        
mittel-           
wert            

[µg/m³]

Tage > 
50      

µg/m³

Jahres-        
mittel-           
wert            

[µg/m³]

Jahres-                       
mittel-                               
wert                                  

[g/m²d]

2010 20 13 16 0,038

2011 20 18 16 0,056

2012 17 5 11 0,043

2013 16 3 12 0,047

2014 19 8 12 0,036

2015 15 7 10 0,065

2016 14 2 9 0,049

2017 13 4 9 0,067

2018 16 2 9 0,044

2019 15 5 10 0,091

2020 13 0 8 0,064

20211) 12 0 7 2)

20221) 14 2 7 2)

20231) 11 1 6 2)

20241) 10 0 5 2)

2010 20 15 14 0,046

2011 22 17 15 0,076

2012 18 6 12 0,047

2013 18 4 12 0,049

2014 19 6 14 0,039

2015 17 9 11 0,045

2016 15 2 10 0,033

2017 16 6 11 0,035

2018 16 4 11 0,044

2019 16 5 10 0,042

2020 14 0 8 0,034

20211) 14 0 8 2)

20221) 14 1 7 2)

20231) 12 2 6 2)

20241) 12 0 7 2)

2025 10,01 7 8,48 —

2030 9,26 7 7,94 —

10 5 
3) 8,5 0,090Ansatz für Hintergrundbelastung:

1) vorläufige Auswertung UBA; 2) noch nicht veröffentlicht; 3) Berechnung aus Jahresmittelwert, Ansatz "best fit+Sigma".

Ansatz RLuS für Krukow

PM2,5
Staub- 

niederschlag
PM10

Standort Zeitraum

Bornhöved
(ländlicher Hintergrund)

Lübeck St. Jürgen
(städtischer Hintergrund)
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A 5 Rasterkarten Staubimmissionen 

A 5.1 Feinstaub(PM10), Zusatzbelastung; Maßstab 1: 1.000 
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A 5.2 Feinstaub(PM10), Gesamtbelastung, Maßstab 1: 1.000 
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A 5.3 Feinstaub(PM10), Gesamtbelastung, Anzahl der Über-
schreitungstage aus dem Jahresmittelwert, Maßstab 1: 
1.000 
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A 5.4 Feinstaub(PM2,5), Zusatzbelastung, Maßstab 1: 1.000 
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A 5.5 Feinstaub(PM2,5), Gesamtbelastung, Maßstab 1: 1.000 
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A 5.6 Staubdeposition, Zusatzbelastung, Maßstab 1: 1.000 
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A 5.7 Staubdeposition, Gesamtbelastung, Maßstab 1: 1.000 
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A 6 Emissionen 

Dieser Abschnitt ist aus Datenschutzgründen nicht im Bericht enthalten und wird nur zur 
internen Verwendung zur Verfügung gestellt. 

 

 


